% Bundesnetzagentur

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-12/0279-21

- fur die Landesregulierungsbehérde -

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1i.V.m. § 10 ARegV

wegen Anpassung der kalenderjahrlichen Erlédsobergrenzen auf Grund eines Erweiterungs-

faktorantrages

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur flir Elektrizitat, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

in Wahrnehmung der Aufgaben fur das Land Mecklenburg-Vorpommern,

durch den Vorsitzenden Helmut Ful},
den Beisitzer Bernd Petermann
und den Beisitzer Wolfgang Wetzl,

gegenuber der Stadtwerke Libz GmbH , Grevener Stral’e 29, 19386 Liibz,

gesetzlich vertreten durch die Geschaftsfiihrung

- Antragstellerin -

am 24.03.2014 beschlossen:

Dem Antrag auf Anpassung der Erlésobergrenze gemaf Anlage 1 wird in Héhe der An-

lage 4 unter Punkt 1 stattgegeben.



Griinde

Die Antragstellerin hat mit Ubermittlung des Erhebungsbogens uber das Energiedatenportal

am lcinen Antrag auf Anpassung der mit Beschiuss vom ||
I (cstoclegten Erlésobergrenzen geméaR § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m.
§ 10 ARegV gestellt. Die urspriinglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen er-

geben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses.
Der am |l cber das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur Gibermittelte Erhe-

bungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde.
Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprift und der Antragstellerin u.a. mit Schreiben
vom [ Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragstellerin hat auf

Stellungnahme verzichtet.

Die Landesregulierungsbehérde, in deren Gebiet die Antragstellerin ihren Sitz hat, wurde
gemal § 55 Abs. 1 EnWG Uber die Einleitung des Verfahrens informiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen.



Die Anpassung der Erlésobergrenzen der Antragstellerin fir den Stromnetzzugang ergeht
auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i.V.m.

§ 10 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben.

1. Zustandigkeit

Zustandige Regulierungsbehérde ist gemal § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes-
regulierungsbehdérde. Die Zustandigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1
Satz 1 EnWG.

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern gemaR dem dem ,Verwaltungsabkommen Uber die Wahrnehmung bestimmter
Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz* zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Land Mecklenburg-Vorpommern vom 25.10./22.12.2005 (Bekanntmachung:
Amtsblatt fur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 4/2006, S. 52 f. vom 23.01.2006; in Kraft seit
dem 24.01.2006).

2. Erméachtigungsgrundlage

Die beantragten Anpassungen bedirfen gemaR § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1,
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehérde. Die Anpas-
sung ist gemak § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzulegen, soweit die beantrag-
ten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen.

Die Regulierungsbehérde hat fur die bestehende Regulierungsperiode 01.01.2009 bis
31.12.2013 die Obergrenzen der zuldssigen Gesamterlése der Antragstellerin aus den Netz-
entgelten (Erlésobergrenze) fur jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode ge-
maR § 4 Abs. 1 ARegV nach Maligabe der §§ 5 bis 16, 19, 22, 24 und 25 ARegV bestimmt.
Die Bestimmung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG.

Zur Bestimmung der Héhe der Anpassungen der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen des
Netzbetreibers wird der anerkennungsféahige Erweiterungsfaktor (EF;) gemaR der in Anlage 2
zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung (Aktenzeichen: BK8-10/007) zur
Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2
Satz 2 Nr. 4 ARegV fur Elektrizitatsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt.



Aufgrund der Anderung des § 23 ARegV, die am 22.08.2013 in Kraft getreten ist, sind kén-

nen Investitionen in der Hochspannungsebene nunmehr im Rahmen von Investitionsmaf-

nahmen geltend gemacht werden. Der Vorrang des Erweitungsfaktors ist zu beachten. D.h.

hat der Netzbetreiber eine Erweiterungsinvestition in der Hochspannung im Rahmen des

Erweiterungsfaktors geltend gemacht, kann diese nicht nochmals als Investitionsmafinahme

geltend gemacht werden.

Fur die Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung ist:
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Der Erweiterungsfaktor fir das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert Gber alle Netz-

und Umspannebenen.

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen

Regulierungsformel eingesetzt. Unbericksichtigt bleibt dabei die Anpassung der dauerhaft



nicht beeinflussbaren Kosten gem. § 4 Abs. 3i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, da diese vom Netz-

betreiber anzupassen sind und nicht von der Regulierungsbehérde.

Eot=KAdnb,w(KAvnb,o+(1-vt)-KAb,o)-[ﬂ—PFtJ-EFHQH(VKt-VKO)

VPlo

Die festgelegte Anpassung der kalenderjéhrlichen Erlésobergrenzen der Antragstellerin im
Jahr 2013 ergibt sich aus Anlage 4 unter Punkt 1. Die Erlésobergrenze wird im Jahr 2013 um
folgenden Betrag erhdht:

Jahr 2013

3. Anspruch auf Anpassung der Erlésobergrenze

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpass ) der Erlésobergren-
ze gemal § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die An  sung frist- und form-
gerecht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig g  idert.

3:1. Frist- und formgerechte Antragstellung

Voraussetzung fiir die Anpassung der Erlésobergrenze aufgrund der Beriicksichtigung eines
Erweiterungsfaktors ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch

den antragsberechtigten Netzbetreiber.

3.1.1. Antragsberechtigung

Die Antragstellerin ist Verteilernetzbetreiber und somit gemafl § 10 Abs. 4 ARegV antragsbe-
rechtigt.

(63}
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3.1.2. Antragszeitpunkt

Der Antrag auf Anpassung der Erlésobergrenze nach Mallgabe des § 10 ARegV kann gem.
§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres gestellt werden.

3.1.3. Antragsform

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der
Bundesnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehérende Erhebungsbogen wurde unter
Nutzung der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestell-
ten XLS-Datei vollstandig und richtig ausgefullt Gbermittelt. Dem Antrag wurden die fur die

Prufung des Antrages erforderlichen Unterlagen beigefiigt.

3.1.4. Antragszeitraum

Die Antragstellerin hat eine Anpassung der Erlésobergrenze des Jahres 2013 beantragt.

3.1.5. Antragsgegenstand

Gegenstand des Antrages auf Anpassu  der Erlésobergrenzen aufgrund eines Erweite-
rungsfaktorantrags ist die Erhéhung der L _.eits festgelegten Erlésobergrenzen um die Diffe-
renz der im Jahr 2009 festgelegten Erlésobergrenzen der Antragstellerin und der sich nun-
mehr unter Berlcksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlésobergrenzen.

Die ursprunglich von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargeleg-

te Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses.

3.2 Nachhaltige Veranderungen der Versorgungsaufgabe

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich veran-
dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jahrlichen Gesamtkosten der An-
tragstellerin nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindestens
0,5 Prozent erhéht haben, § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV.

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E ,Kosten fur ErweiterungsmaRnahmen“ be-
zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer
eigenen Prifrechnung verwendet und die jahrlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen
ermittelt.

Inwieweit der Ausweis eines Erweiterungsanteils nur fiir Anlagengruppen erfolgt ist, die tUber
die gultigen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien eindeutig als Erweiterungsinvestitionen
definiert und gebucht wurden oder durch Mengenzuwachse als Erweiterung der Versor-
gungsaufgabe zu klassifizieren sind, konnte nicht abschlieRend geprift wurden. Es haben
sich aus den vorgelegten Unterlagen jedoch keine Anhaltspunkte fir die Einbeziehung ande-

rer Investitionen ergeben.
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Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der vom Netzbetreiber angege-
benen Kosten dem Grunde oder der Hohe nach verbunden; insoweit besteht auch keine Pra-

judizwirkung fiir nachfolgende Kostenprifungen.

Eine nachhaltige Anderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2
Satz 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang andern. Bei le-
diglich temporarer Veranderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veradnderung der
Versorgungsaufgabe vor.

Von einer Anderung in erheblichem Umfang ist gem. § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV dann auszu-
gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jahrlichen Gesamtkosten des
Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindes-
tens 0,5 Prozent erhéhen.

Die Erheblichkeitsgrenze ist Uberschritten wenn:

KAEW — KAEW,,,
GK 2006 KAdnh,zooe

¢ 100[%] = 0,5%

KAEW bezeichnet die Summe der jahrlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche
im Zeitraum zwischen dem Basisjahr (31.12.2006) und dem Antragszeitpunkt angefallen
sind. Diese jahrlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermitteln. Die jahrli-
chen Kosten der Erweiterungsinvestition werden fur das Jahr der Aktivierung bestimmt. Hier-
von sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] abzuziehen."

Bei den jahrlichen Gesamtkosten des Netzbetreibers [GKy0s] i.S.d § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV
handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlésobergrenze als Ausgangsni-
veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KA4,] im
Basisjahr abzuziehen. Zu beachten ist, dass sowohl im Regelverfahren als auch im verein-
fachten Verfahren das Basisjahr 2006 ist.

Bei der Berechnung dieses Schwellenwerts sind bei Netzbetreibern im vereinfachten Verfah-
ren unter Anwendung von § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV 45% der bisherigen Gesamtkosten als
dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anzusehen. Ferner sind bei der Berechnung der Er-
héhung dieser Gesamtkosten ebenfalls 45% des Erhéhungsbetrages als dauerhaft nicht be-

einflussbare Kosten abzuziehen.

! Hierzu sind die Definitionen aus dem Erlésobergrenzenbescheid, Gliederungspunkt 3.2.2.1.2.  Ermittlung der
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile, heranzuziehen.



Aus dem Wortlaut des § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV ergibt sich die Vorgabe, im vereinfachten
Verfahren 45% der Gesamtkosten stets als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten zu behan-
deln. Danach gilt die normierte Quote von 45% der Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein-
flussbare Kosten ,im vereinfachten Verfahren®, also generell und nicht auf eine spezielle Re-
chenoperation bezogen. Auch aus der Bezugnahme auf die nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV
ermittelten Gesamtkosten kann keine Einschrankung des Anwendungsbereichs von § 24
Abs. 2 Satz 3 ARegV hergeleitet werden. § 14 ARegV regelt nur die Bestimmung der Kosten
zur Durchftihrung des Effizienzvergleichs und ist insoweit fir Netzbetreiber, die ,statt” des
Effizienzvergleichs nach §§ 12 bis 14 ARegV das vereinfachte Verfahren gewahlt haben (vgl.
§ 24 Abs. 1 ARegV), ohnehin nicht direkt anwendbar. Die Bezugnahme auf § 14 Abs. 1 Nr. 1
ARegV in § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV stellt nur klar, dass bei der Bestimmung der Gesamt-

kosten vom Ausgangsniveau nach Malgabe des § 6 ARegV auszugehen ist.

Daher muss bei der Berechnung der Gesamtkostenerhéhung in § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV
von den zusétzlichen Kosten ebenfalls 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten abge-
zogen werden. § 24 Abs. 2 Satz 3 ARegV sieht gerade die Anwendung der 45%-Quote nicht
lediglich fur die ,Gesamtkosten“ und nicht fur einen Betrag vor, um den sich diese Gesamt-
kosten erhéhen. Nach § 10 Abs. 2 Satz 3 ARegV erfolgt ein Vergleich von zwei ,Gesamtkos-
tenblécken®: Einmal vor Berucksichtigung der Kostenerhéhung und einmal nach der Kosten-
erhéhung. Es wére nicht konsistent, beim Gesamtkostenbetrag vor der Kostenerhéhung
pauschal 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten abzuziehen, beim Gesamtkostenbe-
trag nach der Kostenerhéhung aber teilweise die 45%-Pauschale anzuwenden, teilweise
aber (namlich beim Erhéhungsbetrag) die konkret ermittelten dauerhaft nicht beeinflussbaren
Kosten abzuziehen. Sonst wirden zwei Gesamtkostenbetrdge miteinander in Beziehung

gesetzt, die gerade nicht vergleichbar sind.

Auch Sinn und Zweck des § 24 Abs. 2 ARegV sprechen fir diese Auslegung. Durch die An-
wendung pauschaler Regelungen, die im Regelfall fir die Netzbetreiber vorteilhaft sind, soll-
te der regulatorische Aufwand fir Netzbetreiber und Behérden im vereinfachten Verfahren
begrenzt werden (vgl. BR-Drs. 417/07, S. 68 f.).

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu bericksichtigenden InvestitionsmaRnahmen
umfassen lediglich Erweiterungsmaflnahmen.

Daruber hinaus geltend gemachte Investitionen, die méglicherweise auch kostenwirksam
werden, sind nicht berlicksichtigungsfahig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs-
mafinahmen erfiillen nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1i.V.m. § 10 ARegV,

denn der Erweiterungsfaktor soll ausschlieBlich sicherstellen, dass Kosten fur Erweiterungs-



investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Anderung der Versorgungsaufgabe des Netz-
betreibers im Laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlésober-

grenze bericksichtigt werden.

Erweiterungsinvestitionen haben die VergréRerung eines bestehenden oder die Schaffung
eines neuen Leistungspotentials zum Ziel?, d.h. sie erméglichen eine Kapazitatsausweitung.’
Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit MaBnahmen zu verstehen, die das bestehende
Netz vergréRern. Dabei beschrankt sich die VergréfRerung nicht allein auf die physikalische
Netzlange, sondern umfasst auch die MaRnahmen zur Schaffung von gréRerem Kapazitats-
volumen bzw. Transportmengenvolumen.

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der
einzelnen Investitionsmalnahmen gibt Aufschluss Gber deren Verwendungszweck. Alle Be-
zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaflnahmen oder Ersatz stéranfalliger Kabel und Leitun-
gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern.

Bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten handelt sich nach Aussage der Antrag-
stellerin um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen, sie werden somit von der Beschluss-

kammer im Rahmen der Erheblichkeitspriifung vollumfénglich berlicksichtigt.

Im Rahmen der Ermittlung der Kosten fir die ErweiterungsmaRnahmen kann die Antrag-
stellerin OPEX und CAPEX ansetzen.

Fur die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschlage anhand der Investitions-
summe nicht zulassig sind. Vielmehr kénnen nur nachweisbare Betriebskosten berlicksichtigt
werden.

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmanahmen beinhalten Ab-
schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung fiir Anlagen im Bau und Sachanlage-
vermdgen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen.

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde
kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermégen wird mit den

Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt.

Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach
Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins-
satz anzusetzen:

2Vgl. Zieroth, Dieter, Investitionsplanung (1993), in Chmielewicz, Klaus; Schweitzer, Marcell (Hrsg. ): Handwor-
terbuch des Rechnungswesens, Stuttgart, 3. Aufl. 1993, Sp. 970.

3VgI. Ebisch, Hellmuth; Gottschalk, Joachim (2001): Preise und Preispriifungen bei 6ffentlichen Auftrdgen, Miin-
chen, 7. Aufl., 2001, S. 479.



Zins gewichtet = Anteil EK [%] * EK-Zins [%] + (Anteil FK [%] — Anteil unverzinsliches FK [%])
* FK-Zins [%] + Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%.

Die Zinssatze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi-
tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6
ARegV.

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus betragt 9,29% fir Neuanlagen und der

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus betragt 4,31% fur Gas und Strom.

Die Verwendung der Zinssatze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf-
wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des
Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen der Netzbetreiber zu ge-

wahrleisten.

4. Hoéhe der Anpassungen der Erlésobergrenzen

Die Héhe der Anpassung der Erlésobergrenze ergibt sich aus Anlage 4 unter Punkt 1. Der

anerkennungsfahige Erweiterungsfaktor ergibt sich aus A ge 5.

4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors

Die Beschlusskammer hélt auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs-
faktor in Hohe von [Jiffur begrindet.

Der anerkennungsfahige Erweiterungsfaktor (EF;)) wurde nach der in Anlage 2 zu
§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur
Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV flr Elektrizitatsvertei-
lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt.

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Flache, An-
schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshéchstlast und die Gewichtung gemaR Anlage 5
angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung
gemal Anlage 5 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwagungen zu
Grunde.
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4.1.1. Parameter

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Flache des versorgten Gebietes
(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) und die H6he der

Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuziehen.

Versorgte Flache bezeichnet diejenige Flache innerhalb des erschlossenen Gebiets, die tber
das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur Bodenflache
nach Art der tatsdchlichen Nutzung der Statistischen Landesamter beruht. Als versorgte Fla-
che in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Flache (,Gebaude und Freiflachen (nur
bebaute Flache)‘; Flachenschlussel 100/200) sowie StraRen, Wege und Platze (Flachen-
schlissel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern ver-
sorgt, sind lediglich die entsprechenden Flachenanteile zu berlicksichtigen und anzugeben.
Die versorgte Flache entspricht somit dem Konzessionsgebiet abziiglich nicht versorgter
Flachen wie bspw. Walder, Seen, Flisse und nicht erschlossenen Gebiete. Die versorgte
Flache in der Hoch- und Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Flache des

Versorgungsgebiets.

Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an
Letztverbraucher, nachgelagerte Netze [eigene und fremde] oder Weiterverteiler Gibergeben
werden kann.

Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berticksichtigen.

Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das
eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei-
nen Strom in das Elektrizitdtsnetz einspeisen werden nicht berlicksichtigt. Hierzu gehéren
nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht tberschritten ist, in der Niederspannung Einspeise-
punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind.

In der Spannungsebene Hochspannung sind als Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungs-
anlagen bei EEG-Anlagen die einzelnen Einrichtungen zur Erzeugung von Strom nach § 3
Nr.1 EEG zu zahlen. Der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in der Hochspannung wird
somit nicht wie in den unterlagerten Netzebenen durch die relative Zunahme der Einspeise-
punkte selbst, sondern durch die relative Zunahme der hinter den Einspeisepunkten befindli-

chen einzelnen Erzeugungsanlagen bestimmt.

Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschlieRlich innerhalb der Netzebene, sondern

auch in die Umspannebene (beispielsweise Gber die Sammelschiene) integriert. In einer sol-
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chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer-
den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene bertcksichtigt.

EEG Anlagen nach § 3 Ziff. 1 EEG im eigenen Netzgebiet. Hierbei ist insbesondere § 19
EEG zu berlicksichtigen. Hieraus folgt, dass im Hinblick auf Photovoltaikanlagen einzelne
Module zu einer Anlage insbesondere dann zusammenzufassen sind, wenn sie sich auf dem
selben Grundstiick oder sonst in unmittelbarer raumlicher Nahe befinden und sie Strom aus
gleichartigen erneuerbaren Energien erzeugen. Die zeitgleiche Jahreshéchstlast ist die
hochste zeitgleiche Summe der viertelstiindlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der
Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhanden, Messwerte heranzuziehen. Verfahren

zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumentieren.

4.1.1.1. Parameter im Basisjahr

Der Antragstellerin wurde im Rahmen des Verfahrens zur Festlegung der Erlésobergrenzen
die Teilnahme am vereinfachten Verfahren gem. § 24 ARegV genehmigt. Auch wenn die
Antragstellerin einen Verldngerungsantrag ihres vorherigen Entgeltantrages auf Basis des
Jahres 2004 beantragt und bewilligt bekommen hatte, gilt 2006 als Basisjahr. In diesem Ver-
langerungsantrag hat sie damals erklért, dass die Kosten auf Grundlage des Jahres 2006
den Kosten auf Grundlage des Jahres 2004 entsprechen und sich das Netz nicht wesentlich
strukturell verandert hat. Im Rahmen der Festlegung der Erlésobergrenze wurden dann die-
se Kosten gemaR § 34 Abs. 3 Satz 3 ARegV fir die Jahre 2005 und 2006 um einen jahrli-
chen Inflationsfaktor in H6he von 1,7 Prozent an  »)asst.

Die Beschlusskammer hat die angegebenen P:  neter fir das Basisjahr 2004 in dem aus
Anlage 5 ersichtlichen Umfang der Entscheidur wu Grunde gelegt. Die zeitgleiche Jahres-
héchstlast aller Entnahmestellen in der Umsp 1ebene Mittelspannung / Niederspannung
wurde fur das Basisjahr von 2.658,00 kW auf 3..  ,17 kW korrigiert. Die Korrektur war erfor-

derlich, da sich aus den vorgelegten Nachweise = n Hoherer Basiswert ergab.

4.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungs . riode

Fur die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode kénnen nur Ist-Werte bis
zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer-
den.

- Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt vorgelegt und
diese durch Vorlage eines Systemausdrucks sowie einer Rechnungskopie nachgewiesen.
Die Beschlusskammer hat die Parameter in der aus Anlage 5 ersichtlichen Héhe der Be-

rechnung des Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegt.
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4.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhdhten Ausbaubedarf in
den Umspannebenen filhren. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitatsversor-
zen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit-
Ing oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren
5i als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Ubertra-
itrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden-
ion der Umspannebene erfillt. Transformatoren sind in der Umspannebene die
» Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie-

soweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben.

Hoéchstbelastung der Transformatoren vom ,Abtransport® der Erzeugungsleistung
. 80 kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von
tationen bzw. zusatzlicher Umspannkapazitat fuhren. Dies ist der Fall, wenn das
5 der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshoéchstlast den Wert
teigt. Der zuséatzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annéhernd linear mit der Ho-
stallierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Veranderung der De-
r Jahreshéchstlast beriicksichtigt.

t das Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshochst-
n Umspannebenen den Wert 1,3, so d@ndert sich die Definition der Jahreshochstlast
.eitgleichen lastseitigen Hochstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab-

(flussrichtungsunabhéngigen) Héchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe-

altnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshdchstlast in der
ebene Hochspannung/Mittelspannung betragt 0,66 und liegt somit nicht tber der

jsgrenze von 1,3. Das Verhéltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung

1
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zur Jahreshéchstlast in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung betragt 0,32
und liegt ebenfalls nicht Gber der Belastungsgrenze von 1,3.

Der Parameter ,Hohe der Last* wird somit in der Umspannebene Hochspannung/Mittel-
spannung und in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Ent-

nahmelast definiert.

4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen

Der Parameter ,Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen® wird mit einem
Aquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Aquivalenzfaktors ist abhangig von dem
Verhaltnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshéchstlast. Ubersteigt

dieses Verhaltnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den

Schwellenwert von 30%, wird der Aquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird

ein individueller Aquivalenzfaktor ermittelt, |GGG c<r Einspeise-
punkte in der jeweiligen Spannungsebene G c<cang der An-
schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt G b<s unbertck-
sichtigt. In der Spannungsebene HochspannJji G- st

4.1.4. Gewichtung

Anlage 2 zu § 10 ARegV sieht vor, dass sidii GGG Eosobergrenze
zu beriicksichtigende Erweiterungsfaktor fijijj GG tcter Vittelwert
tber alle Netzebenen, fur die vorab jeweils i G <ot

Die Netzebenen bestehen fur Strom aus den ||| GG o. Vittelspan-
nung und Niederspannung und den Umsdii G < 's-2nung und
Mittelspannung/Niederspannung. Im Strom || - sachgerecht
an, einen Kostenstellenschliissel zur GewicHij G ssc! fUr die Ge-
wichtung der Formelergebnisse sind aus d<jjj G 2004 zu ermit-

teln.
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Die von der Beschlusskammer zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors als sachgerecht an-
gesehene Gewichtung ergibt sich, sofern diese von der von der Antragstellerin angegebenen

Gewichtung abweicht, aus Anlage 6

4.2. Ermittlung der Anpassung

Zur Bestimmung der Hohe der Anpassungen der kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der
Antragstellerin hat die Beschlusskammer im ersten Schritt den anerkennungsfahigen Erwei-
terungsfaktor (EF;) gemaR der in Anlage 2 zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Fest-
legung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach
§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV flr Elektrizitatsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermit-
telt.

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten
Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt.
Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
ten gem. § 4 Abs. 3i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV, nicht mit berlicksichtigt, da diese von der An-
tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die
Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa-
tionshalber den fur das Jahr 2013 anzuwendenden VPI auf Basis des tatséchlichen Wertes
(110,70 = VPI des Jahres 2011 gemaR Statistischem Bundesamt, Verbraucherpreisindex fur
Deutschland® = anzusetzender VPI fur das Jahr 2013) den Berechnungen zu Grunde gelegt.
In einem dritten Schritt hat die Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlésobergrenze
aus der Differenz der im Jahr 2009 festgelegten kalenderjahrlichen Erlésobergrenzen der
Antragstellerin (gegebenenfalls nach Korrektur um Netzgebietsverdnderungen) und der sich
nunmehr unter Berlcksichtigung des anerkennungsféhigen Erweiterungsfaktors ergebenden
Erlésobergrenze errechnet. Um diesen Differenzwert wurde abschlieRend die verbleibende

Erlésobergrenze des letzten Jahres der Regulierungsperiode erhoht.

Die Beschlusskammer behalt sich vor, etwaige vom Netzbetreiber bei der Beantragung des
Erweiterungsfaktors zu Grunde gelegten Anpassungen der Erlésobergrenze nach § 4 Abs. 3
und § 26 Abs. 2 ARegV nachtraglich zu Uberprifen.

* Siehe_www.destatis.de = Preise > Verbraucherpreisindizes = Tabellen > Verbraucherpreisindex
insgesamt und nach 12 Abteilungen - Verbraucherpreise = Jahresdurchschnitte = Indizes > Abtei-
lungen 01 bis 04 - Verbraucherpreisindex fur Deutschland, 2005 = 100, Spalte ,Verbraucherpreisin-
dex insgesamt”.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be-
schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus-
anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genigt, wenn die Beschwerde inner-
halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Rostock (Hausanschrift: Wallstral’e 3, 18055 Ros-
tock) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fur die Beschwerdebegriindung betragt einen
Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder
der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Beschwerdebegriindung
muss die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abanderung oder Auf-
hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die
Beschwerde stltzt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegriindung missen

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.
Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Bonn, den 24.03.2014

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer

F Petermann Wetzl
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Anlageniibersicht:

Anlage 1:
Anlage 4:
Anlage 5:

Beantragter Erweiterungsfaktor
Anpassung der Erlésobergrenze

Bestimmung des Erweiterungsfaktors
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Anlage 1 Stadtwerke Liibz GmbH AZ: BK8-12/0279-21

Beantragter Erweiterungsfaktor

HS MS NS HS/MS MS/NS
Gewichtung in Prozent
Erweiterungsfaktor fiir die Parameter "Fléche" und "Anschlusspunkte" :
Erweiterungsfaktor fiir den Parameter "Jahreshéchstlast” :
Gewichteteter Erweiterungsfaktor fiir das Netz: [ i
Anpassung der Erl6sobergrenze im Jahr 2013 [€] [ ﬁ

Stand: 24.03.2014 Seite 1 von 1



Anlage 4 Stadtwerke Libz GmbH AZ: BK8-12/0279-21
Anpassung der Erlésobergrenze
1. Anpassung der Erlésobergrenze
Jahr Genehmi Durch BNetzA
Anpassung der der g
unter der Erlosob
nach § 4 Abs. 4 Satz des im Antrag unter Berlicksichtigung
1ARegV angegebenen der im Antrag
und Gewichtung
AEOt= AEOt= AEOt=
2. Erlésobergrenze vor erstmaligem Antrag auf Erweiterungsfaktor
Berechnung der Erlésobergrenze
Jahr 1 D nicht \ nicht far i \ nach § Zu-und auf Harte Saldo
nach § 4 ARegV i den Abbau der Kostenanteil nach § 11  gesamtindex nach § 8 des F 10 ARegV die Erlésobergrenze- nach§4Abs. 4Nr.2  Periodenibergreifende
Kostenanteile nach § 11 nach § 11 nach § 16 Abs. 4 ARegV Satz 2 ARegV Bundesamtes fir das nach § 9 ARegV Qualitatselement nach Saldierung einschl. Zinsen
Abs. 2 ARegV Abs. 3 ARegV Abs. 1iV.m § 34 Abs. Basisjahr nach § 6 Abs. 1 § 19 AReV nach § 34 Abs. 1a ARegV/
1b ARegV ARegV
EO,= KAgons + (KAmo +(1-V) * KAyq) * (VP IVPl, -PF) “EF, +Q +Ps,
3. Erl; enze Inkl. i Er ngsfaktor (ohne von wie bspw. fung)
Berechnung der Erlésobergrenze
Jahr Erlosobergrenze Dauerhaft nicht \ nicht \ far nach § Zu-und auf Harte Saldo
nach § 4 ARegV il den Abbau der Kostenanteil nach § 11  gesamtindex nach § 8 des F k 10 ARegV die Erlosobergrenze - nach§4 Abs. 4 Nr. 2 Periodenibergreifende
Kostenanteile nach § 11 nach § 11 nach § 16 Abs. 4 ARegV Satz 2 ARegV Bundesamtes far das nach § 9 ARegV Qualitatselement nach Saldierung einschl. Zinsen
Abs. 2 ARegV Abs. 3 ARegV Abs. 1i.V.m § 34 Abs. Basisjahr nach § 6 Abs. 1 § 19 AReV nach § 34 Abs. 1a ARegV
1b ARegV ARegV

Stand: 24.03.2014
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Anlage 5

Stand: 24.03.2014

Stadtwerke Liibz GmbH

Bestimmung des Erweiterungsfaktors

Angaben der
Antragstellerin Ergebnis der Priifung
gem. Antrag
Grundlagen fiir die Bestimmung des Erweiterungsfaktors Beanitragte An;;::::,ge Abweislitungsn
Werte Bundesnetz zu anerkannten
Antragstellerin agentir Werten

Daten im Basisjahr (Stand: 31.12.2004 )

Foms - Fliche des versorgten Gebietes der MS-Ebene [km?]

Fons - Fléche des versorgten Gebietes der NS-Ebene [km?]

AP, us - Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene

AP ns - Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene im Basisjahr

EP o ns - Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen

Lowusms - Hohe der Lastin der HS/MS-Ebene [kW]

Lomsws - Hohe der Lastin der MS/NS-Ebene [kW]

AZ: BK8-12/0279-21
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Anlage 5

Stand: 24.03.2014

Stadtwerke Liibz GmbH

Angaben der
Antragstellerin Ergebnis der Priifung
gem. Antrag
Grundlagen fiir die Bestimmung des Erweiterungsfaktors Anerkannte -
Beantragte Abweichungen
Werte
Werte Blindesnetz) zu anerkannten
Antragstellerin Werten
agentur

Daten im Jahr t (Antragsdatum: 30.06.2012)

Fyms - Fléche des versorgten Gebietes der MS-Ebene [km?]

F.ns - Fléche des versorgten Gebietes der NS-Ebene [km?]

AP, s - Anzahl der Anschlusspunkte in der MS-Ebene

AP, ns - Anzahl der Anschlusspunkte in der NS-Ebene

EP, us - Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen

EP ,ns - Anzahl der Einspeisepunkte von dezentralen Erzeugungsanlagen

L,nwsms - Hohe der Lastin der HS/MS-Ebene [kW]

Lyus - Hohe derLastin der MS-Ebene [kW]

Lymsns - Héhe der Lastin der MS/NS-Ebene [kW]

L,ns - Hohe derLastin der NS-Ebene [kW]

1 1 us - Installierte dezentrale Erzeugungsleistung der MS-Ebene [kW]

I, ns - Installierte dezentrale Erzeugungsleistung der NS-Ebene [kW]

AZ: BK8-12/0279-21
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Anlage §

Stand: 24.03.2014

Stadtwerke Liibz GmbH

Grundlagen fiir die Bestimmung des Erweiterungsfaktors

Angaben der
Antragstellerin Ergebnis der Priifung
gem. Antrag
Beantragte aesrans Abweichungen
Werte 5
Werte Y ,J Zu aner
Antragstellerin Werten
agentur

h

Gewi g auf Grundlage der K llenim b gten Betriebsabrechnungsbogen mit Basisjahr 2004

Gew ys - Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung inklusive Messung
und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte [%]

Gew ysws - Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung/Niederspannung inklusive
Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte [%]

Gew ys - Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Niederspannung inklusive Messung
und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte [%]

Z ys =max ((WURZEL EP , ys - WURZEL EP 4 ys) / ( (WURZEL (AP | ys + EP | us) - WURZEL(AP g ms + EP o us) ); 1), wenn !l yys /L ys > 0,3

z ys =max ( (WURZEL EP | ns - WURZEL EP 4 ns) / ( (WURZEL (AP s + EP  ns) - WURZEL(AP o ns + EP gns) )i 1), wennl g ns /L ns > 0,3

EFyus=1+1/2"max ((Fyus -Fons)/Fons i 0)+1/2 max(((AP s +EP;ps)-(APons* EPgows)/(APons +EPous)); 0)

EFyms=1+1/2"max((Foms -Foms )/Foms 0)+1/2 max(((APms+ Zms * EPyms) - (APoms* Zms * EPoms )/ (APous + Zys * EPous)) ;i 0)

EFyns=1+1/2"max ((Fyns -Fons)/Fons:0)+1/2*max(((AP,ns+2 ns "EPyns) - (APons + Zns * EPons )/ (APons + Zns * EPogps)) i 0)

EF nsms =1+ max (( Ly pusms - Lo nsms ) /Lo nsms 0)

EF . msws =1+ max ((Lymsns - Lomsws ) /Lomsws; 0)

EF,=EF ns * Gewys + EF | ysms * GeWysms + EFt, ys * Gewys + EFt, ysns * GeWysns + EFt ys * Gewys

AZ: BK8-12/0279-21

Seite 3von 3



	Beschluss
	Anlagenübersicht



